
 
 
An die 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 

1017 Wien  

Wien, am 30. August 2017 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Steinhauser, Freundinnen und Freunde haben am 30. Juni 2017 

unter der Nr. 13791/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Wechsel von 

KabinettsmitarbeiterInnen in staatsnahe Betriebe und in die Verwaltung (BMVIT) gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 

 Wie viele KabinettsmitarbeiterInnen Ihres Ministeriums haben in den Jahren 2014, 2015, 
2016 und bis zum Stichtag 15.6.2017 während aufrechter Kabinettsmitarbeit in eine 
höherwertige Verwendung in der Verwaltungshierarchie innerhalb Ihres Vollzugsbereichs 
gewechselt? 

 

In den Jahren 2014, 2015, 2016 und bis zum 15.6.2017 haben während aufrechter 

Kabinettsmitarbeit zwei KabinettsmitarbeiterInnen in eine höherwertige Verwendung in der 

Verwaltungshierarchie innerhalb des Vollzugsbereichs meiner AmtsvorgängerInnen gewechselt.  
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Zu den Fragen 2 bis 5: 

 Wie viele KabinettsmitarbeiterInnen Ihres Ministeriums wurden in den Jahren 2014, 2015, 

2016 und bis zum Stichtag 15.6.2017 während aufrechter Kabinettsmitarbeit zu 

Sektionschefs innerhalb Ihres Vollzugsbereichs bestellt? 

 Welche unmittelbare Tätigkeit haben diese vor Eintritt in Ihr Kabinett jeweils ausgeübt? 

 Wie viele KabinettsmitarbeiterInnen Ihres Ministeriums wurden in den Jahren 2014, 2015, 

2016 und bis zum Stichtag 15.6.2017 während aufrechter Kabinettsmitarbeit zu 

AbteilungsleiterInnen innerhalb Ihres Vollzugsbereichs bestellt? 

 Welche unmittelbare Tätigkeit haben diese vor Eintritt in Ihr Kabinett jeweils ausgeübt? 

 

Es wurden keine KabinettsmitarbeiterInnen zu Sektions- oder AbteilungsleiterInnen bestellt. 

 

Zu den Fragen 6 bis 9: 

 Sind KabinettsmitarbeiterInnen Ihres Ministeriums 2014, 2015, 2016 und bis zum Stichtag 

15.6.2017 aus aufrechter Kabinettsmitarbeit in staatsnahe Unternehmen, die der Kontrolle 

des Rechnungshofes unterliegen, gewechselt? 

 Wenn ja, in welche? 

 Sind KabinettsmitarbeiterInnen Ihres Ministeriums in den Jahren 2014, 2015, 2016 und bis 

zum Stichtag 15.6.2017 aus aufrechten Dienstverhältnissen in ausgegliederte Rechtsträger 

im Wirkungsbereich Ihres Ministeriums gewechselt? 

 Wenn ja, in welche? 

 

Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie nur die Tatsache der Beendigung eines Dienstverhältnisses bekannt wird. Die daran 

anschließende berufliche Laufbahn einer ehemaligen Kabinettsmitarbeiterin bzw. eines 

ehemaligen Kabinettsmitarbeiters entzieht sich der Kenntnis des Ressorts. Soweit es mir aber im 

Sinne des Art. 52 B-VG bekannt ist, ist im angefragten Zeitraum ein Mitarbeiter aus aufrechter 

Kabinettsmitarbeit in die Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH gewechselt. 

 

Mag. Jörg Leichtfried 
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